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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.01.1953

Norm

ZPO §467 Z3 Cb3

Rechtssatz

Wenn die Berufungsschrift so unklar ist, daß sie keinen Umfang der Anfechtung und keinen Berufungsantrag enthält,

dann ist die Berufung zurückzuweisen.
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